
         
 

 

ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN  
 
himolla Polstermöbel GmbH, Taufkirchen/Vils 
Gültig ab 1. September 2025 
 
1.  Allgemeiner Geltungsbereich 
1.1  Die vorliegenden Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen (AVLB) 
bzw. Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB) gelten für alle Geschäftsbezie-
hungen der himolla Polstermöbel GmbH (im Folgenden: wir) und unseren Han-
delspartnern (im Folgenden Kunden), soweit diese Unternehmer, juristische 
Person des öffentlichen Rechts oder ein öffentlich-rechtliches Sondervermögen 
sind; sie gelten insbesondere für Verträge über den Verkauf und/oder die Liefe-
rung beweglicher Sachen, auch unabhängig davon, ob wir diese selbst herstel-
len. Diese AGB gelten ausschließlich; abweichende, entgegenstehende oder er-
gänzende Vertragsbedingungen des Kunden werden nur dann und insoweit Ver-
tragsbestandteil, wenn wir ihrer Geltung ausdrücklich zugestimmt haben. Die-
ses Zustimmungserfordernis gilt in jedem Fall, auch dann, wenn der Kunde im 
Rahmen der Bestellung auf seine AGB/AEB /AVLB verweist und wir dem nicht 
ausdrücklich widersprechen. 
1.2  Sofern nicht anders vereinbart, gelten diese AGB in der zum Zeitpunkt 
der Bestellung des Kunden gültigen bzw. jedenfalls in der ihm zuletzt in Text-
form mitgeteilten Fassung als Rahmenvereinbarung auch für gleichartige künf-
tige Verträge, ohne dass wir in jedem Einzelfall wieder auf sie hinweisen müs-
sen. Individuelle Vereinbarungen (z.B. Rahmenlieferverträge, QS-Vereinbarun-
gen, etc.) und Angaben in den Auftragsbestätigungen von uns haben Vorrang 
vor diesen AGB. Hinweise auf die Geltung gesetzlicher Vorschriften haben nur 
klarstellende Bedeutung. Die gesetzlichen Vorschriften gelten daher auch unab-
hängig davon, soweit sie in diesen AGB nicht unmittelbar abgeändert oder aus-
drücklich ausgeschlossen werden. 
 
2.  Angebote/Vertragsschluss/Preise 
2.1  Angebote von uns sind freibleibend und unverbindlich. Dies gilt auch, 
wenn wir dem Kunden Kataloge, technische Dokumentationen (etwa Zeichnun-
gen, Pläne), sonstige Produktbeschreibungen oder Unterlagen überlassen. 
2.2  Bestellungen seitens des Kunden gelten als verbindliches Vertragsan-
gebot. Sofern sich aus der Bestellung nichts anderes ergibt, sind wir berechtigt, 
das jeweilige Vertragsangebot innerhalb von drei Werktagen nach seinem Zu-
gang bei uns anzunehmen. Die Annahme erfolgt durch schriftliche Bestätigung. 
2.3  Soweit nicht abweichend vereinbart, gelten unsere jeweils zum Zeit-
punkt des Vertragsschlusses aktuellen Preise zzgl. der jeweils geltenden gesetz-
lichen Umsatzsteuer, ab Werk/Lager. Versenden wir auf Verlangen des Kunden 
eine verkaufte Sache nach einem anderen Ort als dem Erfüllungsort (sog. Ver-
sendungskauf), trägt der Kunde die Transportkosten ab Lager/ab Werk sowie 
die Kosten einer ggfs. gewünschten Transportversicherung. Etwaige Zölle, Ge-
bühren, Steuern und sonstige öffentliche Abgaben sind ebenfalls vom Kunden 
zu tragen. 
2.4  Soweit nicht anders vereinbart, sind Rechnungsbeträge sofort fällig 
und innerhalb von 30 Tagen ab Rechnungsstellung und Lieferung bzw. Abnahme 
der Ware ohne jeden Abzug zu bezahlen; maßgebend für das Datum der Zah-
lung ist die Gutschrift bei uns. Kommt der Kunde mit der Zahlung von Rech-
nungsbeträgen in Verzug, sind diese während des Verzugs zum jeweils gelten-
den gesetzlichen Verzugszinssatz zu verzinsen. Die Geltendmachung eines wei-
tergehenden Verzugsschadens bleibt hierbei vorbehalten. Der Anspruch auf den 
kaufmännischen Fälligkeitszins (§ 353 HGB) bleibt unberührt. 
2.5  Aufrechnungs- oder Zurückbehaltungsrechte stehen dem Kunden nur 
insoweit zu, als ihr Anspruch rechtskräftig festgestellt ist oder unbestritten ist 
oder sich aus demselben Auftrag ergibt, unter dem die betreffende Lieferung 
erfolgt ist. 
2.6  Wird nach Abschluss des Vertrags erkennbar (z.B. durch Antrag auf Er-
öffnung eines Insolvenzverfahrens), dass der Anspruch auf den Kaufpreis durch 
mangelnde Leistungsfähigkeit des Kunden gefährdet wird, so sind wir zur Leis-
tungsverweigerung und – ggfs. nach Fristsetzung – zum Rücktritt vom Vertrag 
berechtigt. Bei Verträgen über die Herstellung unvertretbarer Sachen (Einzelan-
fertigungen) können wir den Rücktritt zudem sofort erklären; gesetzliche Rege-
lungen über die Entbehrlichkeit der Fristsetzung bleiben unberührt. 
 
3.  Lieferung 
3.1  Handelsübliche und dem Kunden zumutbare Abweichungen der gelie-
ferten Ware, insbesondere bezüglich Struktur, Farbton oder Maserung, insbe-
sondere bei Naturprodukten wie Holz oder Leder, gegenüber Ausstellungsstü-
cken, Mustern oder Katalogabbildungen und Katalogangaben bleiben ebenso 
vorbehalten wie handelsübliche und dem Kunden zumutbare Abweichungen 
von Maßangaben und Maßdaten der gelieferten Ware gegenüber Ausstellungs-
stücken, Mustern oder Katalogangaben. Die Mitverwendung anderer geeigne-
ter Materialien ist zulässig. 

3.2  Soweit nicht abweichend vereinbart, erfolgt die Lieferung frei Haus; 
dies ist zugleich der Erfüllungsort für die Lieferung. Erfüllungsort für eine etwa-
ige Nacherfüllung ist unser Hauptsitz.  
3.3. Versenden wir auf Verlangen des Kunden eine verkaufte Sache an einen 
anderen Ort als dem Erfüllungsort (sog. Versendungskauf), sind wir dazu be-
rechtigt, die Art der Versendung (insbesondere Transportunternehmen, Ver-
sandweg, Verpackung) selbst zu bestimmen. 
3.4. Die Gefahr des zufälligen Untergangs und der zufälligen Verschlechterung 
der Ware geht spätestens mit Übergabe der Ware an den Kunden auf diesen 
über. Beim Versendungskauf geht jedoch die Gefahr des zufälligen Untergangs 
und der zufälligen Verschlechterung der Ware sowie die Verzögerungsgefahr 
bereits mit Auslieferung der Ware an den Spediteur, den Frachtführer oder der 
sonst zur Ausführung der Versendung bestimmten Person oder Anstalt über. 
Der Übergabe steht es gleich, wenn der Kunde im Verzug der Annahme ist. 
3.5  Auf die Vorschriften des HGB zum Speditionsvertrag, insbesondere auf 
die zu beachtenden Meldefristen von Transportschäden, wird hingewiesen. Bei 
Nichteinhaltung der insoweit geltenden gesetzlichen Fristen, ist eine diesbezüg-
liche Haftung unsererseits jedenfalls ausgeschlossen. 
 
4.  Lieferfristen, Rücktrittsrecht 
4.1  Lieferfristen werden individuell vereinbart.  
4.2  Der Eintritt eines etwaigen Lieferverzugs unsererseits bestimmt sich 
nach den gesetzlichen Vorschriften. Eine Mahnung durch den Kunden ist jedoch 
In jedem Fall erforderlich.  
4.3  Wir haften nicht für Unmöglichkeit der Lieferung oder für Lieferverzö-
gerungen, soweit diese durch höhere Gewalt oder sonstige, zum Zeitpunkt des 
Vertragsabschlusses nicht vorhersehbare Ereignisse (z.B. Betriebsstörungen, 
Schwierigkeiten in der Material- oder Energiebeschaffung, Transportverzöge-
rungen, Streiks, rechtmäßige Aussperrungen, Mangel an Arbeitskräften, Energie 
oder Rohstoffen, Schwierigkeiten bei der Beschaffung von notwendigen be-
hördlichen Genehmigungen, Pandemien oder Epidemien, behördliche Maßnah-
men oder die ausbleibende, nicht richtige oder nicht rechtzeitige Belieferung 
durch Lieferanten trotz eines vom Verkäufer geschlossenen kongruenten De-
ckungsgeschäfts) verursacht worden sind, die wir nicht zu vertreten haben. So-
fern uns solche Ereignisse die Lieferung oder Leistung wesentlich erschweren 
oder unmöglich machen und die Behinderung nicht nur von vorübergehender 
Dauer ist, sind wir zum Rücktritt vom Vertrag berechtigt. Bei Hindernissen vo-
rübergehender Dauer verlängern sich die Liefer- oder Leistungsfristen oder ver-
schieben sich die Liefer- oder Leistungstermine um den Zeitraum der Behinde-
rung zzgl. einer angemessenen Anlauffrist. Soweit infolge der Verzögerung dem 
Kunden die Abnahme der Lieferung oder Leistung nicht zuzumuten ist, kann die-
ser durch unverzügliche Erklärung uns gegenüber vom Vertrag zurücktreten. 
4.4  Geraten wir mit einer Lieferung oder Leistung in Verzug oder wird eine 
Lieferung oder Leistung – gleich aus welchem Grunde – unmöglich, ist die Haf-
tung unsererseits auf Schadensersatz nach Maßgabe der Bestimmung unter Zif-
fer 7 dieser AGB beschränkt. 
4.5  Kommt der Kunde in Annahmeverzug, unterlässt er eine Mitwirkungs-
handlung oder verzögert sich die Lieferung aus anderen, vom Kunden zu vertre-
tenden Gründen, sind wir berechtigt, Ersatz des hieraus entstehenden Schadens 
einschließlich Mehraufwendungen (z.B. Lagerkosten) zu verlangen. Hierfür be-
rechnen wir für die Zeitdauer des Annahmeverzugs eine angemessene pau-
schale Entschädigung pro Kalendertag. Der Nachweis eines höheren Schadens 
wie auch die gesetzlichen Ansprüche (etwa Ersatz von Mehraufwendungen, an-
gemessene Entschädigung, Kündigung) bleiben unberührt; die Pauschale ist 
aber auf weitergehende Geldansprüche anzurechnen. Dem Kunden bleibt der 
Nachweis gestattet, dass uns überhaupt kein oder nur ein wesentlich geringerer 
Schaden als vorstehende Pauschale entstanden ist. 
 
5.  Eigentumsvorbehalt 
5.1  Wir behalten uns das Eigentum an den verkaufen Waren bis zur voll-
ständigen Bezahlung aller gegenwärtigen und künftigen Forderungen aus dem 
Kaufvertrag und einer laufenden Geschäftsbeziehung (gesicherte Forderungen) 
vor. 
5.2  Die unter Eigentumsvorbehalt stehenden Waren dürfen vor vollständi-
ger Bezahlung der gesicherten Forderungen weder an Dritte verpfändet, noch 
zur Sicherheit übereignet werden. Der Kunde hat uns unverzüglich schriftlich zu 
benachrichtigen, wenn ein Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens ge-
stellt oder soweit Zugriffe Dritter (z.B. Pfändungen) auf uns gehörenden Waren 
erfolgen. 
5.3  Bei vertragswidrigem Verhalten des Kunden, insbesondere bei Nicht-
zahlung des fälligen Kaufpreises, sind wir berechtigt, nach den gesetzlichen Vor-
schriften vom Vertrag zurückzutreten und/oder die Ware auf Grund des Eigen-
tumsvorbehalts heraus zu verlangen. Das Herausgabeverlangen beinhaltet nicht 
zugleich die Erklärung des Rücktritts; wir sind vielmehr berechtigt, lediglich die 
Ware heraus zu verlangen und den Rücktritt vorzubehalten. Als pauschalen 
Schadenersatz kann himolla in diesen Fällen 25% des Kaufpreises verlangen. 



         
 

 

Dem Kunden bleibt vorbehalten nachzuweisen, dass uns ein Schaden überhaupt 
nicht oder nur in niedriger Höhe entstanden ist. Uns bleibt unsererseits vorbe-
halten, im Einzelfall einen höheren Schaden nachzuweisen. Zahlt der Kunde den 
fälligen Kaufpreis nicht, dürfen wir diese Rechte nur geltend machen, wenn wir 
dem Kunden zuvor erfolglos eine angemessene Frist zur Zahlung gesetzt hat 
oder eine Fristsetzung nach den gesetzlichen Vorschriften entbehrlich ist. 
5.4  Der Kunde ist bis auf Widerruf gemäß Ziffer 5.3 dieser AGB befugt, die 
unter Eigentumsvorbehalt stehenden Waren im ordnungsgemäßen Geschäfts-
gang weiter zu veräußern und/oder zu verarbeiten. In diesem Fall gelten ergän-
zend die nachfolgenden Bestimmungen. 
5.4.1 Der Eigentumsvorbehalt erstreckt sich auf die durch Verarbeitung, Ver-
mischung oder Verbindung der Waren entstehenden Erzeugnisse zu deren vol-
lem Wert, wobei wir als Hersteller gelten. Bleibt bei einer Verarbeitung, Vermi-
schung oder Verbindung mit Waren Dritter deren Eigentumsrecht bestehen, so 
erwerben wir Miteigentum im Verhältnis der Rechnungswerte der verarbeite-
ten, vermischten oder verbundenen Waren. Im Übrigen gilt für das entstehende 
Erzeugnis das Gleiche wie für die unter Eigentumsvorbehalt gelieferte Ware. 
5.4.2 Die aus dem Weiterverkauf der Ware oder des Erzeugnisses entstehen-
den Forderungen gegen Dritte tritt der Kunde schon jetzt insgesamt bzw. in der 
Höhe des Miteigentumsanteils gemäß Absatz 5.1 zur Sicherheit an uns ab. Wir 
nehmen die Abtretung an. Die in Absatz 5.2. genannten Pflichten des Kunden 
gelten auch in Ansehung der abgetretenen Forderungen. 
5.4.3 Zur Einziehung der Forderung bleibt der Kunde neben uns ermächtigt. 
Wir verpflichten uns, die Forderung nicht einzuziehen, solange der Kunde seinen 
Zahlungsverpflichtungen uns gegenüber nachkommt, kein Mangel seiner Leis-
tungsfähigkeit vorliegt und wir den Eigentumsvorbehalt nicht durch Ausübung 
eines Rechts nach Absatz 5.3 geltend machten Ist dies aber der Fall, so können 
wir verlangen, dass der Kunde die abgetretenen Forderungen und deren Schuld-
ner bekannt gibt, alle zum Einzug erforderlichen Angaben machen, die dazuge-
hörigen Unterlagen aushändigt und den Schuldnern (Dritten) die Abtretung mit-
teilt. Außerdem sind wir in diesem Fall berechtigt, die Befugnis des Kunden zur 
weiteren Veräußerung und Verarbeitung der unter Eigentumsvorbehalt stehen-
den Waren zu widerrufen. 
5.4.4 Übersteigt der realisierbare Wert der Sicherheiten die Forderungen un-
sererseits um mehr als 10 Prozent, werden wir auf Verlangen des Kunden Si-
cherheiten nach unserer Wahl freigeben. 
 
6.  Gewährleistung 
6.1  Für die Rechte des Kunden bei Sach- und Rechtsmängeln (einschließlich 
Falsch- und Minderlieferung sowie unsachgemäßer Montage / Installation oder 
mangelhafter Anleitungen) gelten die gesetzlichen Vorschriften, soweit nachfol-
gend nichts anderes bestimmt ist. In allen Fällen unberührt bleiben die gesetzli-
chen Sondervorschriften zum Aufwendungsersatz bei Endlieferung der neu her-
gestellten Ware an einen Verbraucher (sog. Lieferantenregress), sofern nicht 
(z.B. im Rahmen einer Qualitätssicherungsvereinbarung) ein gleichwertiger Aus-
gleich vereinbart wurde. 
6.2  Wir haften grundsätzlich nicht für solche Mängel, welche der Kunde bei 
Vertragsschluss kennt oder grob fahrlässig nicht kennt; weiterhin setzen die 
Mängelansprüche des Kunden voraus, dass dieser den gesetzlichen Untersu-
chungs- und Anzeigepflichten (§§ 377, 381 HGB) nachgekommen ist. Zeigt sich 
bei der Lieferung, der Untersuchung oder zu irgendeinem späteren Zeitpunkt 
ein Mangel, so ist uns hiervon unverzüglich schriftlich Anzeige zu machen. In 
jedem Fall sind offensichtliche Mängel innerhalb von sieben Werktagen ab Lie-
ferung und bei der Untersuchung nicht erkennbare Mängel innerhalb der glei-
chen Frist ab Entdeckung schriftlich anzuzeigen. Versäumt der Kunde die ord-
nungsgemäße Untersuchung und/oder Mängelanzeige, ist eine Haftung unse-
rerseits für den nicht bzw. nicht rechtzeitig oder nicht ordnungsgemäß ange-
zeigten Mangel nach den gesetzlichen Vorschriften ausgeschlossen. Bei einer 
zum Einbau, zur Anbringung oder Installation bestimmten Ware gilt dies auch 
dann, wenn der Mangel infolge der Verletzung einer dieser Pflichten erst nach 
der entsprechenden Verarbeitung offenbar wurde; in diesem Fall bestehen ins-
besondere keine Ansprüche des Kunden auf Ersatz entsprechender Kosten (sog. 
Aus- und Einbaukosten). 
6.4  Wir sind berechtigt, die geschuldete Nacherfüllung davon abhängig zu 
machen, dass der Kunde den fälligen Kaufpreis bezahlt. Der Kunde ist jedoch 
berechtigt, einen im Verhältnis zum Mangel angemessenen Teil des Kaufpreises 
zurückzubehalten und können die Nachbesserung bzw. Ersatzlieferung verwei-
gern, wenn sie nur mit unverhältnismäßigen Kosten möglich ist und die andere 
Art der Nacherfüllung ohne erhebliche Nachteile für den Kunden bleibt. 
6.5  Der Kunde hat uns die zur geschuldeten Nacherfüllung erforderliche 
Zeit und Gelegenheit zu geben, insbesondere die beanstandete Ware zu Prü-
fungszwecken zu übergeben. Im Falle der Ersatz-lieferung hat uns der Kunde die 
mangelhafte Sache auf Verlangen nach den gesetzlichen Vorschriften zurückzu-
geben. Die Nacherfüllung beinhaltet weder den Ausbau, die Entfernung oder 
Desinstallation der mangelhaften Sache noch den Einbau, die Anbringung oder 
die Installation einer mangelfreien Sache, wenn und soweit wir ursprünglich 

nicht zu diesen Leistungen verpflichtet waren; Ansprüche des Handelspartners 
auf Ersatz der entsprechenden Kosten (sog. Aus- und Einbaukosten) bleiben un-
berührt. 
6.6  Die zum Zweck der Prüfung und Nacherfüllung erforderlichen Aufwen-
dungen, insbesondere Transport-, Wege-, Arbeits- und Materialkosten sowie 
ggfs. Aus- und Einbaukosten tragen bzw. erstatten wir nach Maßgabe der ge-
setzlichen Regelung und diesen AGB nur, wenn und soweit tatsächlich ein Man-
gel vorliegt. Andernfalls können wir vom Kunden die aus dem unberechtigten 
Mangelbeseitigungsverlangen entstandenen Kosten ersetzt verlangen, sofern 
dieser wusste oder fahrlässig nicht wusste, dass kein Mangel vorliegt. 
6.7  Der Kunde kann vom Vertrag zurücktreten oder die Herabsetzung des 
Kaufpreises verlangen, wenn die Nacherfüllung fehlgeschlagen ist oder nicht in 
angemessener Frist erbracht wurde oder von uns endgültig verweigert wurde. 
Im Falle des Rücktritts hat er die mangelhafte Ware zurück zu gewähren und 
Wertersatz für die gezogenen Nutzungen zu leisten. Für die Wertermittlung 
kommt es auf die zeitanteilige lineare Wertminderung im Vergleich zwischen 
tatsächlicher Gebrauchsdauer und voraussichtlicher Gesamtnutzungsdauer an. 
6.8  Ansprüche des Kunden auf Schadensersatz bzw. Ersatz vergeblicher 
Aufwendungen bestehen auch bei Mängeln nur nach Maßgabe von Ziff. 7 dieser 
AGB und sind im Übrigen ausgeschlossen. 
6.9  Abweichend von den gesetzlichen Vorschriften beträgt die allgemeine 
Verjährungsfrist für Ansprüche aus Sach- und Rechtsmängeln ein Jahr ab Ablie-
ferung. Diese Verjährungsfrist gilt auch für vertragliche und außervertragliche 
Schadensersatzansprüche des Kunden, die auf einem Mangel der Ware beru-
hen, es sei denn die Anwendung der regelmäßigen gesetzlichen Verjährung (§§ 
195, 199 BGB) würde im Einzelfall zu einer kürzeren Verjährung führen. Scha-
densersatzansprüche des Kunde7 nach Ziffer 7 dieser AGB sowie nach dem Pro-
dukthaftungsgesetz verjähren ausschließlich nach den gesetzlichen Fristen. 
 
7.  Schadenersatzansprüche  
7.1  Soweit sich aus diesen AGB einschließlich der nachfolgenden Bestim-
mungen nichts anderes ergibt, haften wir bei einer Verletzung von vertraglichen 
und außervertraglichen Pflichten nach den gesetzlichen Vorschriften. 
7.2  Auf Schadensersatz haften wir – gleich aus welchem Rechtsgrund – im 
Rahmen der Verschuldenshaftung bei Vorsatz und grober Fahrlässigkeit. Bei ein-
facher Fahrlässigkeit haften wir, vorbehaltlich gesetzlicher Haftungsbeschrän-
kungen (z.B. Sorgfalt in eigenen Angelegenheiten, unerhebliche Pflichtverlet-
zung), dagegen nur für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers 
oder der Gesundheit und für Schäden aus der Verletzung einer wesentlichen 
Vertragspflicht (Verpflichtung, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchfüh-
rung des Vertrags überhaupt erst ermöglicht und auf deren Einhaltung der 
Kunde regelmäßig vertraut und vertrauen darf); in diesem Fall ist die Haftung 
jedoch auf den Ersatz des vorhersehbaren, typischen Schadens begrenzt. 
7.3  Die sich nach Absatz 7.2 ergebenden Haftungsbeschränkungen gelten 
auch gegenüber Dritten sowie bei Pflichtverletzungen durch Personen (auch zu 
ihren Gunsten), deren Verschulden wir nach gesetzlichen Vorschriften zu ver-
treten haben. Sie gelten nicht, soweit ein Mangel arglistig verschwiegen oder 
eine Garantie für die Beschaffenheit der Ware übernommen wurde und für An-
sprüche des Kunden nach dem Produkthaftungsgesetz. 
7.4  Wegen einer Pflichtverletzung, die nicht in einem Mangel besteht, 
kann der Kunde nur zurücktreten, wenn wir die Pflichtverletzung zu vertreten 
haben. Im Übrigen gelten die gesetzlichen Voraussetzungen und Rechtsfolgen. 
 
8.  Schlussbestimmungen 
8.1  Ist der Vertragspartner Kaufmann i.S.d. Handelsgesetzbuchs, juristi-
sche Personen des öffentlichen Rechts oder ein öffentlich-rechtliches Sonder-
vermögen, ist ausschließlicher – auch internationaler Gerichtsstand für alle sich 
aus dem Vertragsverhältnis unmittelbar oder mittelbar ergebenden Streitigkei-
ten unser Geschäftssitz. Entsprechendes gilt, wenn der Kunde Unternehmer 
i.S.v. § 14 BGB sind. Wir sind jedoch auch berechtigt, Klage am Erfüllungsort der 
Lieferverpflichtung gemäß diesen AGB bzw. einer vorrangigen Individualabrede 
oder am allgemeinen Gerichtsstand des Kunden zu erheben. Vorrangige gesetz-
liche Vorschriften, insbesondere zu Zuständigkeiten, bleiben unberührt. 
8.2  Für die Vertragsbeziehung zwischen uns und dem Kunden einschließ-
lich dieser AGB gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss 
des Übereinkommens der Vereinten Nationen über Verträge über den interna-
tionalen Warenkauf (CISG). 
8.3  Soweit der Vertrag oder diese AGB Regelungslücken enthalten, gelten 
zur Ausfüllung dieser Lücken diejenigen rechtlich wirksamen Regelungen als 
vereinbart, welche die Vertragspartner nach den wirtschaftlichen Zielsetzungen 
des Vertrages und dem Zweck dieser AGB vereinbart hätten, wenn sie die Rege-
lungslücke gekannt hätten. 
8.4  Im Zusammenhang mit der Geschäftsbeziehung anfallende Daten 
werden unter Beachtung der gesetzlichen Vorgaben verarbeitet. Auf die ge-
sonderten Hinweise zur Datenverarbeitung wird insoweit ausdrücklich Bezug 
genommen. 


